
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/9/18 91/13/0003
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1991

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §3 Z5 litb;

Rechtssatz

Erhält ein Steuerp5ichtiger einen Bezug für geleistete Arbeiten im Rahmen eines einem Dritten von einer ö9entlichen

Stelle erteilten Forschungsauftrages, so stellt dieser Bezug eine Gegenleistung für die vom Steuerp5chtigen

übernommenen Arbeiten dar und fördert daher nicht unmittelbar die Wissenschaft.
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